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Erläuterungen
zum

Gesetzentwürfe über die Regelung des Verkehres mit Getreide- und
Mahlprodukten.

Allgemeines.

Während des Krieges war die Versorgung der Bevölkerung mit Brot und Mehl eines der
schwierigsten Probleme.

Sehr bald nach Beginn des Weltkrieges traten in dieser Richtung Schwierigkeiten aus, da die
Deckung des österreichischen Konsums im Wege von Aufkäufen in Ungarn durch mehrfache Verfügungen
der ungarischen Regierung erschwert und dieselbe unmöglich gemacht worden war. Schon im Dezember
1914 und ergänzend im Jänner 1915 hatte die ungarische Regierung Verordnungen wegen Übergabe
der Getreidevorräte an die wirtschaftliche Lgndeskommission, welche als Organ der ungarischen Regierung
fungierte, erlassen. Da im Februar 1915 diese Verfügung auch auf Mais erstreckt und mithin jedwede
Getreideeinfuhr aus Ungarn unterbunden wurde, sah sich die österreichische Regierung genötigt, Ver¬
handlungen einzuleiten, welche zu dem Ergebnisse führten, daß sich die ungarische Regierung verpflichtete,
von den requirierten Maisvorräten ein bestimmtes Kontingent an Österreich zu überlassen. Als Über¬
nahmsstelle wurde in Österreich für diese Maisbezüge die „Maiszentrale" errichtet, die dein damaligen
Ackerbauministerium unterstellt war.

In Österreich hatte man bis zur Erlassung der ungarischen Verordnungen von einer staatlichen
Regelung des Getreideverkehres abgesehen. Angesichts des Vorgehens der ungarischen Regierung, sah sich
aber nunmehr auch die österreichische Regierung zu einer Verkehrsregelung mit Getreide bemüßigt. Die
Regelung erfolgte durch die Kaiserliche Verordnung vom 21. Februar 1915, R. G. Bl. Nr. 41,
mit welcher eine Sperre auf Getreide- und Mahlprodukte gelegt und das Verbot der Verarbeitung,
Berfntterung, der freiwilligen und zwangsweisen Veräußerung ausgesprochen wurde. Für die geschäftliche
Durchführung der Aufteilung der Vorräte auf die einzelnen Gebiete wurde die unter staatlicher Aufsichr
und Einflußnahme stehende Getreide-Verkehrsanstalt errichtet und mit Verordnung vom 26. März
1915, R. G. Bl. Nr. 75, der Verbrauch von Mahlprodukten geregelt.

Die Erfahrungen, die im ersten Kriegsjahre gemacht worden waren, führten dazu, die Sicherung
der Versorgung aus der neuen Ernte schon vor dem Ablauf des Wirtschaftsjahres 1914/15 systematisch
in Angriff zu nehmen. Der erste Schritt war die Verordnung über die Ungültigkeit von Käufen der
künftigen Ernte. Weiters wurden Geschäfte untersagt und ebenfalls als ungültig erklärt, durch die die
irländische Getreideernte des Jahres 1915 vor dem 1. Juli 1915 gekauft wird. Nach diesen vor-
läufigen Anordnungen folgte die allgemeine Regelung des Verkehres mit Getreide und Mehl aus der
neuen Ernte durch die Kaiserliche Verordnung vom 21. Juni 1915, R. G. Bl. Nr. 167. Die
gesamte Ernte wurde mit der Trennung vom Ackerboden zugunsten des Staates beschlagrrahmt. Die
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe durften samt ihren Haushaltungsgenossen als Selbstversorger
nur die nach der Verbrauchsregelung festgesetzte Menge verbrauchen, dann die zur Aussaat notwendige
Menge verwenden und das Hintergetreide verfüttern. Zur Übernahme des Getreides und zu dessen
Verteilung an die Verbrauchsgebiete wurde die Kriegs-Getreide-Verkehrsanstalt berufen, welche verpflichtet
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war, das zum Verkauf augebotene mehlfähige Getreide anzukaufen, während umgekehrt der Besitzer der
beschlagnahmten Sachen verpflichtet war, diese au die Anstalt oder deren Beauftragten zu den behördlich
bestimmten Übernahmspreisen zu übergeben. Falls der Landwirt sich weigerte, beschlagnahmte Vorräte
an die Kriegs-Getreide-Verkehrsanstalt 31t verkaufen, hatte zunächst die Behörde über die Verpflichtung
zur Abgabe zu erkennen. Aus Grund dieses Erkenntnisses konnte erforderlichenfalls die zwangsweise
Abnahme verfügt werden.

Diese Verordnung bildete auch die Grundlage der Getreidebewirtschastung in den nächsten Jahren.
Aus ihr sind cAle nachträglichen, denselben Gegenstand betreffenden Verordnungen ausgebaut. Die ständig
zunehmenden Schwierigkeiten in der Brot- und Mehlversorgung nötigten die Regierung allerdings zu
Änderungen und Verschärfungen der Aufbriugungssysteme. Die Kaiserliche Verordnung vom
11. Juni 1916, R. G. Bl. Nr. 176, welche für das Wirtschaftsjahr 1916/17 in Geltung trat, dehnte
die Beschlagnahme auch auf Hülsenfrüchte,. Hirse und Mengsrucht aus. Überdies wurden die Landes¬
regierungen ermächtigt, den Lohnmühlenverkehr zu regeln.

Die Verordnung des Gesamtministerinms vom 26. Mai 1917, R. G. Bl. Nr. 285,
hat die eben erwähnte Kaiserliche Verordnung in den meisten Belangen unverändert übernommen. Als
wesentlicher Unterschied gegenüber der ersterwähnten Verordnung wurde jedoch die Beschlagnahme des
Getreides und der Hülsensrüchte nicht mehr ans das lausende Erntejahr allein abgestellt.

Die Erfahrungen, welche nunmehr durch mehrere Wirtschaftsjahre mit der Bewirtschaftung des
Getreides gemacht wurden, veranlaßten die Regierung, mit der Verordnung vom 17. Juni 1918,
R. G. Bl. Nr. 216, abermals mehrfache Verschärfungen des Überwachungs- und Aufbringungsdienstes
anzuordneu. Insbesondere wurde nunmehr auch der Verkehr mit Haus- und Handmühleu geregelt, die
fallweise Sperrung von Mühlen und die Mühlenrayonierung in Aussicht genommen.

Was die Entwicklung des Aufbringungsdienstes- selbst anlangt, so fand ursprünglich nur ein ein¬
facher Aufkauf des Getreides durch die Beauftragten der Kriegs-Getre-ide-Verkehrsanstalt unter Intervention
der Behörde ohne objektive Grundlage ■ (Anbauflächen und Ernteschätzung) statt. Für das Wirtschafts¬
jahr 1916/17 wurde zmu ersten Male die Erhebung der Anbauflächen augeordnet und für das Wirt¬
schaftsjahr 1917/18 durch Vornahme der Erhebung au Ort und Stelle ausgebaut. Während ehedem
die eigenen Angaben des landwirtschaftlichen Unternehmers die Grundlage für die Getreideanfvrderung
bildeten, wurden später die Ergebnisse der Anbauflächen- und Ernteerhebungen als objektive Grundlage
für die Ablieferungsausträge und für die fallweisen späteren Zwangsmaßnahmen angenommen.

In der zweiten Hälfte des Wirtschaftsjahres 1917/18 war bekanntlich die Mehl- und Brot-
Versorgung in ein derart kritisches Stadium getreten, daß die Verbrauchsrationen gekürzt und auch die
gekürzten Rationen vielfach nicht eingelöst werden konnten. Es mußten daher Vorbereitungen für die
rascheste Erfassung der Ernte des Jahres 1918 getroffen werden. Zu diesem Zwecke wurde der Früh¬
drusch umfassend organisiert und durch Drnschprämien ein Anreiz für raschere Ablieferung gegeben. Im
Anschluß an die Frühdruschaufbringung wurde ein vorläufiges Kontingent ermittelt und erst später mit
der individuellen Überprüfung und der endgültigen Erfassung der Überschüsse vorgegangen.

Es lag nicht bloß in dieser Art der Getreideausbringung, sondern auch in der stets fortschreitenden
Not in den Verbrauchsgebieten, daß der Landwirt niemals zur Ruhe kam, sondern immer wieder zur
Getreideablieferung herangezogen wurde, selbst dann, wenn das Maß seiner Leistungsfähigkeit schon 'er¬
reicht war. Die Klagen, die von den Landwirten geführt wurden, bewegten sich insbesondere in der
Richtung, daß ihnen durch die knapp bemessenen Ernährungs- und Futterrationen sowie durch den Mahl-
scheiuzwang die Bewegungsfreiheit genommen und daß ihnen durch die ständig wiederholten Anforde¬
rungen nicht die Möglichkeit gegeben war, nach einem bestimmten Wirtschastsplan vorzugehen. Im Hin¬
blick aus diese der Produktion erwachsenden Schwierigkeiten wurde in der vergangenen Wirtschaftsperiode
aus landwirtschaftlichen Kreisen der Wunsch nach Einführung der Kontingentierung der Getreideablieferung
laut. Wenn damals diesem Wunsche nicht Rechnung getragen werden konnte, so lag dies insbesondere
in der allgemeinen Versorgungslage, weil die Unsicherheit und Unzulänglichkeit der auswärtigen Zuschübe
die weitestgehende Erfassung der gesamten inländischen Ernte erforderlich machte. Der Jahresbedarf an
Brotgetreide im alten Österreich war für die Wirtschaftsperiode 1917/18 (aus Grund einer Verbrauchs¬
ration von 2100 Gramm Mehl wöchentlich für Schwerarbeiter und 1400 Gramm für sonstige Ver¬
braucher) mit 16,478.000 Meterzentner Getreide berechnet. Während noch in der Wirtschaftsperiode
1915/16 eine Einsuhrmenge von 12,813.900 Meterzentner Brotgetreide zur Verfügung stand, war diese
in der Periode 1916/17 aus 4,259.700 Meterzentner zurückgegangeu. Auch in der Wirtschastsperiode
1917/18 konnte nur eine Einfuhr von 4,256.100 Meterzentner erzielt werden. Schon aus der Gegen¬
überstellung der obigen Bedarfszisser und der stark gesunkenen Einfuhr geht hervor, daß>der inländischen
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Getreideaufbringung für die allgemeine Versorgung eine ganz besondere Bedeutung zukam, daß es, um
unabsehbare Folgen zu vernieiden, unbedingt erforderlich war, die Aufbringung nicht auf eine kontingentierte
Teilmenge der Ernte zu beschränken, sondern die ganze verfügbare inländische Ernte für die Nichtselbst¬
versorger sicherzustellen. Bekanntlich hat unsere Mehlversorgung in diesen Wirtschastsperioden außerordentlich
schwierige Krisen durchgemacht. Eine Getreideersassung im Wege der Kontingentierung hätte diese Krisen
voraussichtlich noch verschärft und es möglicherweise notwendig gemacht, mitten im Wirtschaftsjahr vorn
Kontingentierungssystem doch wieder abzugehen, ein Vorgang, der sicherlich von Mißerfolg begleitet und
von der Landwirtschaft mit Widerstand ausgenommen worden wäre.

Getreidebewirtschaftung im kommenden Wirtschaftsjahre 1919/20.

Für die Entscheidung der Frage, ob im kommenden Wirtschaftsjahre 1919/20 über¬
haupt an der staatlichen Bewirtschaftung festgehalten und falls diese Frage bejaht werden
sollte, in welcher Weise diese -Bewirtschaftung durchgeführt werden soll, scheint die
Beantwortung der Vorfrage maßgebend, ob und in welcher Richtung sich die Verhältnisse aus diesem
Gebiete nach dem politischen Umsturz geändert haben.

Da die Blockade aufgehoben ist und die Aussicht besteht, daß — die Regelung der Finanzierungs¬
fragen vorausgesetzt — größere Mengen an Getreide zur Einfuhr gelangen können, ' stehen wir anderen
Verhältnissen gegenüber. Insbesondere haben sich durch das Aufhören des Krieges die Verhältnisse
auch in Ungarn und Jugoslawien hinsichtlich der Verwendung der dortigen Getreideernte insofern
geändert, als der Bedarf der Heeresversorgung weggesallen ist und demnach immerhin erwartet werden
kann, daß aus diesen Nachbarstaaten ein gewisser Überschuß für die Ausfuhr nach Deutsch Österreich frei
werden wird. Mit Rücksicht darauf, daß es die geänderten Verhältnisse möglich erscheinen lassen,
unseren inländischen Bedarssabgang durch auswärtige Zuschübe zu ergänzen, ist auch die Möglichkeit
gegeben, die Anforderung nur auf einen bestimmten Teil der inländischen Ernte zu beschränken und
dadurch dem Landwirte wenigstens teilweise die Bewegungsfreiheit zurückzugeben, die zur Förderung der
Produktion, insbesondere zu seiner besseren eigenen Ernährung, dann für seine Wirtschaft (Saatgut und
Futter) erforderlich ist. Aus diesen Gründen glaubt die Regierung im künftigen Wirtschaftsjahre aus
das Kontigentierungssystem übergehen zu können. ! -

Sollte diese Form der Bewirtschaftung Gesetz werden, so sind wir in Deutschösterreich bereits
einen Schritt weiter gegangen, als ihn die deutsche Regierung zu tun beabsichtigt. In Deutschland
wird nach dem gegenwärtigen Stande der Angelegenheit die straffe Form der staatlichen Bewirtschaftung
aus Brotgetreide auch weiterhin Anwendung finden und nur bei der Hülsensrüchten- und Hafer¬
anforderung zur Kontingentierung übergangen werden.

Es wird weiter nuten dargetan werden, inwieweit der Getreidebedars Deutschösterreichs durch
seine Eigenproduktion nicht gedeckt ist und inwieweit Getreide aus dem Auslande bezogen werden muß.

Den mehrfach ausgestellten Behauptungen, daß Deutschösterreich in der Lage sei, seine Mehl- und
Brotversorgung aus der Eigenproduktion dnrchzuführen, kann — abgesehen davon, daß dem die Statistik
widerspricht und die Ertragsziffern während des Krieges sehr bedeutend zurückgegangen sind, und auch
die Erträge in der nächsten Zeit nicht aus die alte Höhe gebracht werden können — auch aus Grund
der Erfahrungen nicht zugestimmt werden. Bei diesen Behauptungen wird auch die in Deutschöfterreich
dermalen vorhandene Besitzverteilung übersehen, indem der getreidebauende Großbesitz in Dentsch-
österreich nur schwach vertreten ist, der Getreidebau vielmehr vornehmlich von mittleren und kleinen
Besitzern betrieben wird und demnach der Verbrauch der Selbstversorger im Verhältnis zur Produktion
ein relativ großer ist. Hierbei muß auch in Rücksicht gezogen werden, daß der Getreidebedars mir
dem Ernährungsbedarf nicht identisch ist und daß außer dem Bedarf an Futter- und Saatgetreide
auch die getreideverarbeitenden Industrien einer nicht unbeträchtlichen Menge'von Getreide bedürfen.
Ans keinen Fall genügt der Getreideertrag Deutschösterreichs, Gerste mitinbegriffen, um im nächsten
Jahre den Bedarf zu decken.

Es liegt nun die Frage nahe, warum auf die Ausbringung des ohnehin nicht hinreichenden Teiles
der inländischen Getreideernte für die allgemeine Versorgung nicht überhaupt verzichtet wird, wenn die
Möglichkeit besteht, Getreide aus dem Auslande einzusühren, und warum diejenigen Mengen, welche vom
Landwirte nicht selbst verbraucht werden, nicht dem freien Handel zur freien Verwendung überlassen
werden.
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Es braucht wohl angesichts des Tiefstandes unserer wirtschaftlichen und finanziellen Lage nicht besonders
bewiesen werden, daß unproduktive Importe nach Möglichkeit beschränkt werden müssen, wir daher aus
unserer eigenen Produktion alles herauszuholen suchen müssen, um eine weitere Verschuldung an das Aus¬
land hintanzuhalten. Aus diesem Grunde kann somit wohl auf eine Aufbringung der für den Landwirt
entbehrlichen Mengen nicht verzichtet werden.

Tie Aufbringung dieser Mengen und deren Überführung in den Konsum aber dem freien Handel
zu überlassen, wie vielfach gefordert wird, erscheint unter den derzeitigen Verhältnissen ganz indiskutabel.
Trotz gesteigerter Einfuhren wird noch lange, sicherlich aber noch im nächsten Wirtschaftsjahre die Nach¬
frage das Anbot überwiegen und unsere Einfuhrmöglichkeiten sind ja schon mit Rücksicht auf die
Finanzierung und Regelung unserer Lebensmiltelimporte keine unbegrenzten. Angesichts der nicht sofort
behebbaren, wenn auch hoffentlich in milderen Formen sich äußernden Knappheit ergibt sich noch immer
als notwendige Folge eine Regelung des allgemeinen Verbrauches. Die Verbrauchsregelung erfordert
aber, daß die verfügbaren überschüssigen Mengen des Landwirtes in eine Hand gelangen, eben, uni sie
- gemeinsam niit den eingeführten Mengen — dem allgemeinen Verbrauche gleichmäßig zuführen zu

können. Bon diesen Gesichtspunkten aus ergibt sich die Notwendigkeit, die beim Landwirte verfügbaren
überschüssigen Getreidevorräte zu erfassen und ihre Verwendung in bestimmte Bahnen zu lenken. Eine selbst¬
tätige Regulierung dieser Getreideüberschüsse durch den freien Handel müßte insolange zn einer ungerecht¬
fertigten Preissteigerung führen, als die Nachfrage das Angebot — und dies wird, wie erwähnt, in
der * nächsten Zeit noch der Fall sein — übersteigt. Durch den freien Handel jvürde iiberdies das
Getreide nicht deni allgemeinen, sondern dem Verbrauche einzelner dienstbar gemacht, es wird der
allgemeinen Verbrauchsregelung entzogen, hierdurch würde wieder eine Steigerung der Einfuhr erforderlich
gemacht. Jedes Kilogramm Getreide, welches im Jnlande zu viel oder außerhalb des geregelten Konsums
verbraucht wird, verringert daher unser Volksvermögen, weil es den Einfuhrbedarf erhöht.

Menu von manchen verlangt wird, man solle mit dem Getreideimporte die minderbemittelten
Schichten der Bevölkerung versorgen und die inländische Getreideernte den bemittelten Kreisen zum
Aufkäufe im freien Verkehre, für welche die Höhe der Preise von geringerem Belange sei, überlassen, so
kann ein solcher Vorschlag, der, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten der Durchführung, letzten
Endes zu einer offiziellen 'Besserversorgung der bemittelten Kreise führen müßte, wohl nicht ernst
genommen werden.

Die an Stelle der bisherigen starren Form der Bewirtschaftung vorgeschlagene Kontingentierung
soll den Landwirten einen Teil ihrer Bewegungsfreiheit zurückgeben. Die bisherige straffe Form der
Getreidebcwirtschaftnng, das heißt die Abnahme des gesamten Ernteüberschusses griff tief in das Leben des
Landwirtes ein. Gegen die staatliche Bewirtschaftung wurde wiederholt geltend gemacht, daß sie prv-
duktionshindernd wirke. Es soll und kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die bisherige Form der
Getreidebewirtschaftung vielfach hemmend auf die Produktion wirken mußte, weil sie die Bewegungs¬
freiheit des Landwirtes hinderte und ihn in der Aufstellung seiner Wirtschaftspläne störte.

Tie bisherigen Aufbringungsmethoden waren durch den Zwang der Verhältnisse, durch die Kriegs¬
erfordernisse notwendig gewesen. Es muß aber doch darauf hingewiesen werden, daß noch ganz andere
und viel einschneidendere Gründe den Rückgang der Getreideproduktion während des Krieges bedingten.
Die Schwierigkeit der Beschaffung von geeignetem Saatgut, der vollständige Mangel an Kunstdünger,
der Mangel an Stalldünger und dessen schlechtere Qualität, die Abziehung von Arbeitskräften aus den
landwirtschaftlichen Betrieben zur militärischen Dienstleistung, die Requisitionen von Pferden und sonstigem
Zugvieh, haben die landwirtschaftliche Erzeugung aufs ungünstigste beeinflußt und jenen Rückgang
bewirkt, der vielfach mit Unrecht ausschließlich zu Lasten der staatlichen Bewirtschaftung gebucht wird.

Das für das kommende • Wirtschaftsjahr geplante Getreidebewirtschaftungssystem hat gegenüber
dem bisherigen System den Vorzug, daß es dem Landwirte gewisse Freiheiten für seine eigenen
Bedürfnisse sowie für den Bedarf seiner Wirtschaft gewährt, wenn es auch noch immer für die Zeit der
Übergangswirtschaft in fein Verfügungsrecht eingreift.

Diese Bewegungsfreiheit soll sich nicht bloß durch die Art der Anforderung, sondern auch durch
die Beschränkung der Bewirtschaftung auf gewisse Getreidegattungen ergeben. Während die bisherige
Anforderung auch auf Hülsenfrüchte und auf die vornehmsten Futtergattungen Hafer und Mais ausge¬
dehnt wurde, soll sie in Hinkunft bei Hülsenfrüchten und Mais zur Gänze unterbleiben und sich bei
Hafer nur auf einen geringen Bruchteil, auf etwa 10 Prozent der Ernte beschränken. Der restliche Teil
beider Getreidegattungen soll zur Wiederaufrichtung unseres Viehstandes Verwendung finden. Die Hülsen-
früchtenernte wird dem freien Verkehr überlassen werden.
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Die Anforderung eines gewissen Teiles der Haferernte stellt sich als notwendig heraus, weil die
Erzeugung von Haferreis und Hafergrütze nicht bloß ein relativ billiges, sondern auch sehr bekömm¬
liches Nahrungsmittel darstellt, welches als Zubuße für Kinder, Kranke, schwangere und stillende Frauen
Verwendung finden soll.

Grundsätze der Bewirtschaftung im kommenden Wirtschaftsjahre.

Tie Regierung legt Wert daraus, daß die wichtige Frage der Getreidebewirtschaftung im kommenden
Erntejahre nicht im Wege einer Vollzugsanweisung geregelt, sondern in Form eines Gesetzes zur allge¬
mein bindenden Norm wird.

Die Grundzüge des Gesetzentwurfes wurden in wiederholten Beratungen mit den Vertretern der
Landesregierungen, der landwirtschaftlichen Interessenten und der beteiligten Staatsämter besprochen.
Bei diesen Besprechungen gelangte man im wesentlichsten zu folgenden Richtlinien für die künftige
Getreidebewirtschaftung:

Einmalige Anforderung einer bestimmten Menge im Wege der Kontingentierung,

Überlassung der restlichen Getreidemengen zur Verfügung des Landwirtes innerhalb seiner
Wirtschaft,

Ermächtigung der Landesregierungen, gewisse Fragen der Aufbringung und der Mühlenkontrolle in:
eigenen Wirtungskreise zu regeln,

Festsetzung angemessener Höchstpreise,

gleichbleibende Getreidepreise bis zur nächsten Ernte, daher 'Beseitigung des Prämiensystems.
Der Gesetzentwurf nimmt auf diese Richtlinien Rücksicht und sieht eine Form der Getreidebewirt-

schastung vor, welche den Bedürfnissen der Landwirtschaft nach Möglichkeit Rechnung zu tragen sucht,
wobei naturgemäß gewisse Kanteten geschaffen werden mußten, um die Aufbringung des Kontingents
auch sicher zu gewährleisten. Das Kontingentierungssystem ist im Entwürfe mit allen seinen Folgerungen
durch geführt. ^

Die Festsetzung von ziffermäßig festgesetzten Ernährungs- und Futterrationen für die Landwirt-
schast unterbleibt. Der Landwirt kann nach Erfüllung seiner Ablieferungspflicht über seine Ernte inner¬
halb seiner Wirtschaft verfügen. Ein freihändiger Verkauf etwaiger weiterer Überschüsse über das
Kontingent hinaus soll nach den Intentionen des Gesetzentwurfes nicht stattfindeu, denn diese Überschüsse
würden nur dein kaufkräftigen Teil der Bevölkerung zugute kouuuen, dem allgemeinen Verbrauche
entzogen sein und sohin auch von dem Landivirte nicht zu dem Zwecke verwendet werden, zu. dem sie
bestimmt sind, nämlich zur Verbesserung seiner eigenen Ernährung und der seiner Bediensteten, sowie
zur Hebung und Vermehrung seines Viehstandes im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse. Har der
Landwirt daher Überschüsse über die Koniingentmenge, so hat.er sie zur allgemeinen Versorgung zur
Ablieferung zu bringen. Eine Überlassung dieser Mengen über Kontingent au den freien Verkehr würde
zur Folge haben, daß bewirtschaftetes Getreide und freies Getreide nebeneinander in den Verkehr käme,
was zu schweren Unzukönimlichkeiten führen müßte. Wenn eingewendet wird, daß nicht verhindert werden
könnte, daß diese Überschußmengeu über Kontingent nickt abgeliefert werden, sondern in den Schleich¬
handel kommen, so muß gegen dieses Argument festgestellt werden, das; die Freigabe dieser Mengen au
fien freien Handel nichts anderes als einen offiziellen Schleichhandel bedeuten würde. Ein Allheilmittel
gegen den Schleichhandel gibt es nicht; der Schleichhandel wird von selbst aufhören, sobald genügend
Ware vorhanden sein wird, um dem Bedarse zu genügen.

Da die Feststellung des Kontingentes, abgesehen von der vorläufigen Ermittlung,, eine einmalige
ist, soll jede weitere Belästigung des lieserwilligen Landwirtes unterbleiben. Erfolgt die Ablieferung
rechtzeitig, so entfällt jede Einvernahme des Landwirtes, jede Besichtigung der Wirtschaftsräume und
jede Borratsansnahme. Der Landwirt hat es daher in der Hand, allen Weiterungen, die sich aus der
nicht rechtzeitigen Ablieferung ergeben können, zu entgehen. Es wird den Landesregierungen überlassen
werden müssen, zu bestimmen, ob sie zur Sicherung der Kontingentabstellung gewisse Vorschriften über
Mühlenkonirolle und Mahlscheinzwang für notwendig finden. Einer allgemeinen Regelung dieser Frage
im Wege eines Staatsgesetzes stehen die besonderen Verhältnisse der einzelnen Länder oder Landesteile
entgegen, weshalb es die einzelnen Landesregierungen zu bestimmen haben, ob nicht eiwa derartige
Kontrollmittel in gewissen Landesteilen überflüssig erscheinen, weil die Erfüllung der Licserungspflicht
von vornherein außer Zweifel steht. Die Beschränkung im Gebrauche der Schrotmühlen ist überhaupt
fallen zu lassen.
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Die Landesregierung wird zu entscheiden haben, ob eine allenfalls angeordnete Beschränkung in
der Mahlfreiheit schon bei der Abstellung des Einzelkontingentes oder erst bei Abstellung der Gebiets-
kontingente aufzuheben ist. Auch diese Frage läßt sich nicht einheitlich für das ganze Reich lösen; den
Landesregierungen soll ein gewisser Spielraum und die Möglichkeit verbleiben, je nach dem Stande der
Ablieferung Erschwerungen oder Erleichterungen zu schaffen.

Die Getreideaufbringung kann nur dann mit Erfolg durchgeführt werden, wenn die Ablieferung
von der Ernte angefangen unter ständige Kontrolle gestellt wird. Diese Kontrolle soll sich jedoch vorerst
auf eine rein interne Arbeit der Behörden beschränken. Die Erfahrung hat ergeben, daß Getreide,
welches nicht innerhalb vier bis fünf Monaten nach der Ernte zur Ablieferung gelangt, selten mehr
aufgebracht wird und daß die Anwendung von Zwangsmitteln nach Ablauf dieser Frist in der Regel
ohne Erfolg bleibt. Es soll daher gegen säumige Landwirte schon rechtzeitig eingeschritten werden. Wie
aus dem Gesetzentwürfe hervorgeht, werden das Reichskontingent in Landeskontingente und diese wieder
in Bezirkskontingente aufgeteilt. Die Landesregierung wird die Bezirkskontingente in Teile zerlegen und
in Würdigung aller Verhältnisse bestimmen, innerhalb welcher Zeit diese Teile abzuliefern find. Derselbe
Vorgang hat sich durch die Politischen Bezirksbehörden beim Sprengel- und Einzelkontingente fortzusetzen.
Im Falle der nicht rechtzeitigen Ablieferung ist die zwangsweise Abnahme vorgesehen, und zwar schon
dann, wenn der erste Termin versäumt wurde. Es soll nicht dem Landwirte überlassen bleiben, die
Lieferung nach seinem Gutdünken einzurichten; denn sonst wäre die Durchführung der Versorgung nach
einem bestimmten Plan schlechterdings unmöglich. ,

Wenn dem Landwirte der Vorteil der Versügnng innerhalb der Wirtschaft geboten wird, so wird
diese Maßregel allein in zahlreichen Fällen genügen, nm ans die Ablieferung günstig einzuwirken. Dort,
wo dieser Anreiz nicht genügt, soll >M säumige Landwirt durch die drohende zwangsweise Abnahme und
durch die Folgen, welche sich daran knüpfen (20 prozentiger Preisabschlag, Zwangsdrusch ans Kosten des
Besitzers), bemüßigt werden, seiner Verpflichtung rechtzeitig nachzukomnien. Wenn das Getreide bei der
zwangsweisen Abnahme aus Verschulden des Besitzers nicht mehr vorgefnnden wird, wird der schuldige
Landwirt nicht bloß einer Strafe unterliegen, sondern auch - da die Liefernngspflicht im allgemeinen
Interesse auferlegt wurde — zur Ersatzleistung in anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen verhalten
werden können. Ans den Kreisen der Landwirtschaft selbst wurde die Forderung erhoben, auf eine gleich-
mäßige Belastung hinznwirken und alle jene Landwirte, die gegen das allgemeine Interesse handeln,
zu strafen.

G etreidebedars.

Aiis der beiliegenden libersicht ist zu entnehmen, über welche Ernte an Brotgetreide, Hafer und
Mais Deutschösterreich im Durchschnitte der Jahre 1903 bis 1912, im Jahre 1913 und in den einzelnen
Kriegsjahren nach Ergebnissen der Statistik verfügte. Ta der Herbst- und Frühjahrsanbau für die künftige
Ernte unter ähnlich ungünstigen Verhältnissen vor sich ging, wie in den letzten Kriegsjahren, ist kaum
anzunehmen, daß die kommende Ernte einen Ertrag liefern wird, der jenen des Jahres 1918 bedeutend
übersteigt. Diese Annahme führt allerdings zu einer niedrigen Schätzung; andrerseits darf bei der Be¬
urteilung des künftigen Getreidebedarfes, wenn unangenehme Überraschungen vernüeden werden sollen,
nicht von einer zu günstigen Annahlne ansgegangen werden, die wenigstens vorläufig durch die Tatsachen
nicht begründet wäre.

Die inländische Erzeugung unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der letzten Jahre — die Anbau¬
fläche an Brotgetreide betrug im Jahre 1918 605.000 Hektar — kann für das Wirtschaftsjahr 1919/20
annähernd ivie folgt eingeschätzt werden:

Weizen, Roggen und Gerste . .. 6,000.000 Meterzentner,

Mais. 800.000
Hafer. 2,500.000

a) Bedarf der Selbstversorger:

Nach beit jetzt geltenden Vorschriften betrug die Ernährnngsrativn für Landwirte oder deren
Angehörige und für landwirtschaftliche Arbeiter pro Monat 6‘75, 9 und 11 Kilogramm Getreide, je
nach dem Alter und der Verwendung des Selbstversorgers. Zur Versütterung waren beim Brotgetreide
bloß zu belassen 3 Prozent Hintergetreide von Weizen und Roggen und 15 Prozent der Gersteernte,
letztere nach Abzug des Saatgutes berechnet.
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Wenn für die landwirtschaftlichen Selbstversorger ohne Unterschied des Alters und der Verwendung
eine durchschnittliche Ernährungsration pro Kopf und Tag von etwa 400 (Stamm Mehl zugrunde¬
gelegt und wenn für den nächstjährigen Anbau eine Anbaufläche von 650.000 Hektar^angenommen
wird, so kann der Bedarf der Landwirtschaft ohne Futtergetreide wie folgt berechnet werden:

Ernährung... 2,268.000 Meterzentner
Saatgut.1,300.000

zusammen . 3,568.000 Meterzentner

es bliebe demnach bei Brotgetreide (Gerste inbegriffen) ein Überschuß von . . 2,432.000 „

Wenn die Anforderung beim Brotgetreide für den Verbrauch der Nicht¬
selbstversorger aus.. 1,800.000
beschränkt wird, so wird der Landwirtschaft noch ein Überschuß von .... 632.000 „
an Brotgetreide verbleiben, welcher zur Erhöhung der Futterration Verwendung
finden kann. Die bisherige Futteration betrug für Weizen, Roggen und Gerste
278.000 Meterzentner.

Die Futtersituation würde sich dann im kommenden Wirtschaftsjahre
annähernd folgendermaßen darftellen:

Überschuß an Brotgetreide.'. 632.000 Meterzentner
Maisernte nach Abzug des Saatgutes. 775.000 „
Haferernte nach Abzug der Anforderung von 250.000 Meterzentner und nach
Abzug des Saatgutes.. 1,710.000
7 Vs Prozent Kleie aus dem für Selbstversorger bestimmten Getreide unter
Annahme einer OOprozentigen Ausmahlung \ .. 170.000 „
7 V» Prozent Kleie aus dem für Nichtselbstversorger bestimmten Getreide
(siehe unten folgende Berechnung). 495.000 „

zusammen. 3,782.000 Meterzentner

Demgegenüber betrüge der Futterbedars unter Annahme einer Ration von
ein Kilogramm pro Stück und Tag (für Rindvieh, Schweine und Pferde) . 12,500.000 „

daher ungedeckter Futterbedarf.. 8,718.000 Meterzentner

Soll dieser ungedeckte Futterbedarf voll befriedigt werden, so raus; dessen Beschaffung aus dem
Auslande erfolgen.

Bei der vorstehenden Berechnung wurde von einer 90prozentigen Ausmahlung des Getreides,
daher von einer 7 V^prozentigen Kleieausbeute ausgegangen. Würde an Stelle von Getreide
Mehl eingeführt werden, so wäre die Unterdeckung des Futterbedarses eine noch größere. Dagegen
wäre es im Falle der Getreideeinfuhr und auch bei der Ausbeute der inländischen Produktion zu
erwägen, ob nicht an Stelle der OOprozeutigen Ausmahlung eine 82prozentige Ausbeute zu treten
hätte. Der Mehrbedarf an Getreide für menschliche Ernährungszwecke würde durch den Minderbedars
an Tierfutter wettgemacht und eine Nahrung geschaffen werden, welche vom menschlichen Körper viel
rationeller ausgenützt werden könnte.

Würde die beabsichtigte Anforderung an Brotgetreide unterbleiben, so würde sich der Futter¬
bedarf um 1,800.000 Meterzentner verringern, dies allerdings unter der Voraussetzung, daß das
Getreide auch tatsächlich der Versütterung zugesührt wird.

Es wurde aber schon eingangs hervorgehobcn, daß die Getreideeinfuhr keine unbeschränkte sein
könne und daß an der Verbrauchsregelung weiterhin festgehalten werden müsse. Diese Verbrauchs-
beschrünkung würde zur Folge haben, daß der größere Teil des Getreides nicht zur Versütterung,
sondern zu hohen Preisen an kaufkräftige Verbraucher abgegeben würde. Tie Folge wäre eine Erhöhung
des Getreideimportes. Tritt schon durch diese Tatsache das finanzielle Interesse des Staates an der
Getreideansorderung zutage, so wird dieses noch bestärkt durch die weitere Tatsache, daß gleichwertige
Futtermittel (Mais) aus dem Auslande um einen billigeren Preis bezogen werden könnten.

b) Bedarf der Nichtselbstversorger:

Die nichtselbstversorgte Bevölkerung erhielt im laufenden Wirtschaftsjahre bis 20. April eine
Verschleißmehlration von 250 Gramm sowie eine Brotmehlration von 1600 Gramm für Schwerarbeiter
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und 900 Gramm für sonstige Verbraucher (zusammen 1850, beziehungsweise 1150 Gramm) wöchentlich.
Am 20. April wurde die Verschleißmehlration ans 500 Granun wöchentlich und am 25. Mai die
Brotration um 25 Prozent erhöht. Es erhalten gegenwärtig die Schwerarbeiter 2500 Gramm und
die sonstigen Verbraucher 1625 Gramm Mehl wöchentlich, welches Ausmaß einer durchschnittlichen
Verbranchsration von 1860 Gramin entspricht. Zur Verbesserung der Ernährung wird im kommenden
Wirtschaftsjahre die durchschnittliche Versorgung mit einer Mehlration von 400 Gramm täglich, das ist
von 2800 Gramm wöchentlich, anzustreben sein. Dies ergibt einschließlich des Bedarfes der Spitäler,
Anstalten und Küchen einen Getreidebedarf von jährlich.. . 8,800.000 Meterzentner,
gegenüber der inländischen Ansorderitng von . . .  . 1,800.000 „
berechnet sich der Abgang für die menschliche Ernährung bei der wöchentlichen
Verbrauchsration von 2800 Granun mit. 7,000.000 „

Es ergibt sich somit bereits ein Abgang für Ernährnngs- und Futterzwecke, der sich noch weiter
erhöht, wenn zentrale Mästungen durchgeführt und den getreideverarbeitenden Industrien wieder
entsprechende Getreidemengen zugewiesen werden. Der volle Bedarf dieser Industrien (Brau- und
Malzindustrie, Preßheseindustrie, Kaffeesurrogateindustrie, Nährmittelindustrie usw.) würden nach dem
Friedenserfordernis bemessen mehr als 2,500.000 Meterzentner betragen. Es wird aller Voraussicht
nach nicht möglich sein, diese Industrien aus die Höhe ihrer Friedensprodnktion zu bringen. Doch
werden aus volkswirtschaftlichen Gründen auch diesen ' Industrien Rohstoffe (insbesondere Gerste)
zugeführt werden müssen, damit, wie dies insbesondere bei der Brauindustrie der Fall ist, ihre Neben-
und Abfallprodukte zur Wiederausrichtung' des Viehslandes und zur Milchproduktion Verwendung finden,
brachliegendes Kapital in werbendes Kapital nmgewandelt und eine Arbeitsmöglichkcit für deren Arbeiter
geschaffen werden kann.

Kontingentansteilung.

Als Reichskontingent wurden 1,800.000 Meterzentner Brotgetreide und 250.000 Meterzentner
Hafer vorgesehen.

Die Ablieferung an Brotgetreide und. Hafer stellte sich in den bisherigen Wirtschaftsjahren,
wie folgt:

Brotgetreide , Hafer

1915/16 . 2,27 2.500 Meterzentner, 631.200 Meterzentner,
1916/17 . 1,563.400 „ 980.400
1917/18 . 2,038,900 „ 357.800
1918/19 . 1,652.200 „ 380.800

Durchschnitt. 1,881.800 Meterzentner, 587.500 Meterzentner.

Es ist also das Reichskontingent an Brotgetreide annähernd aus dem Durchschnitte der Auf¬
bringung der Kriegsjahre ermittelt und bei Hafer unter dem Durchschnitte berechnet.

Die Aufteilung des Reichskontingents wurde im Einvernehmen mit den Vertretern der Landes¬
regierungen vorbereitend bereits vorgenommen und soll in Übereinstimmung mit allen Vertretern, wie
folgt, durchgeführt werden:

Brotgetreide.

. 1,123.200 Meterzentner

534.900

. 12.000

. 86.100 „

........ 27.800

. 16.000

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg . .

Steiermark

Kärnten . .

Tirol . . .
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Hafer.

Niederösterreich. 150.000 Meterzentner

Oberösterreich . 80.000 „
Salzburg.  2.000 „

Steiermark. 14.000 „

Kärnten.. - 3.000 f,
Tirol. 1.000 „

Die weitere Aufteilung dieses Reichskontingents innerhalb der Länder auf die politischen Bezirke,
aus die Ausbringungssprengel und schließlich auf die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe soll durch
Kommissionen, nub zwar wo Land ^Wirtschaftskommissionen, Bezirkswirtschaftvkommissionen, Gemeinde-
wirtschaftskommisst onen bestehen, durch diese erfolgen. Es soll also der behördliche Apparat bei dei^ Aus¬
teilung der Kontingente vollständig ausgeschaltet feilt und nur dort umgreifen, wo die Kommissionen
ihre Tätigkeit nicht aufnehmen oder nicht rechtzeitig beendigen.

Kriegs-Getreid e an st alt.

Die Bewirtschaftung des Getreides erfordert eine entsprechende Organisation zur Übernahme des
inländischen Getreides, zur Vermahlung und zur Aufteilung. Auch zur Übernahme des. importierten
ausländischen Getreides bedarf das Staatsamt für Volksernührung einer entsprechend eingerichteten und
mit der Durchführung solcher Aufgaben vertrauten Stelle. Zu diesem Zwecke soll die Kriegs-Getreide¬
anstalt als bereits bestehende Organisation weiter fungieren. Deren Leitung ruht in den Händen einer
ans Vertretern der landwirtschaftlichen Produzenten, der Verbraucher, des Handels und der Industrie
bestehenden Kommission. Insofern eine Reorganisation der Anstalt sich als erforderlich oder als
wünschenswert erweisen sollte, wird diese vom Staatsamte für Volksernührung durchgeführt werden.

Die Kriegs-Getreideanstalt hat sich bei der Übernahme des inländischen Getreides der landwirt¬
schaftlichen Genossenschaften zu bedienen. Hierbei ist nicht blvß an Genossenschaften im technischen Sinne
des Wortes gedacht, sondern auch an die Heranziehung von landwirtschaftlichen Bezirksvereinen und
dergleichen. Wo solche Genossenschaften nicht bestehen, müßten. auch andere Organe zur Übernahme bestellt
werden. Das Verhältnis zwischen der Kriegs-Getreideanstalt einerseits und den Übernahmsorganen andrer¬
seits kann nur ein privatrechtliches sein und nur im Wege eines Vertrages geregelt werden. Im Wege
dieses Vertrages werden auch die Gebühren, welche den Übernahmsorganen für ihre Tätigkeit zuzufließen
haben, festgesetzt werden.

Durch die für die Kriegs-Getreideanftalt bindende Einschaltung der landwirtschaftlichen Genossen¬
schaften wird einem vielfach geäußerten Wunsche der Landwirtschaft Rechnung getragen.

Die wesentliche Aufgabe der Kriegs-Getreideanftalt ist, wie erwähnt, die Übernahme und die Ver¬
teilung der inländischen Getreidekontingente und der Getreideimporte. Mit der Aufbringung des Getreides
selbst hat die Kriegs-Getreideanftalt nichts zu tun. An den Aufgaben der Kriegs-Getreideanftalt wird daher
durch den vorliegenden Gesetzentwurf nichts geändert. Die Übernahme des Getreides durch die Kriegs-
Getreideanstalt ist eine kaufmännische Tätigkeit, die überall dort ausreichen wirch wo der Landwirt frei¬
willig seiner Ablieferungspflicht nachkommt. Dort, wo dies nicht der Fall ist, wird der^behördliche
Anfbringungsapparat eingeschaltet, wobei die Kriegs-Getreideanstalt erst dann wieder in Funktion zu
treten hat, wenn die behördliche Zwangsmaßnahme von Erfolg begleitet war.

Verbrauchsregelung.

Die Bestimmungen über die Verbrauchsregeluug, an welcher ans den oben bereits angeführten
Gründen auch im kommenden Wirtschaftsjahr festgehalten werden muß, schließen sich im wesentlichen an
die bisher geltenden Vorschriften an. Da die Deckung des Bedarfes in erster Linie von der Einfuhr
abhängt, weder jetzt aber noch zu Beginn des kommenden Wirtschaftsjahres der Umfang der Getreide-
importe mit Sicherheit festgestellt werden kann, kann die Bestimmung der Verbrauchsrationen, wie dies
in der Vergangenheit der Taü war, nicht voraus erfolgen. Das cstaatsamt für Volksernährung wird

/
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vielmehr in Anpassung an die jeweils verfügbaren Vorräte die Berbrauchsrationen fallweise festsetzen.
Die Festsetzung vvn Berbrauchsrationen bedingt naturgemäß auch- die Kontrolle der Brot- und Mehl¬
abgabe. Es wird die Abgabe von Brot und Mehl wie bisher an Verbrauchsausweise (Karten) gebunden
und die Zuweisung von Verbrauchern an bestimmte Abgabestellen (Rayonierung) aufrecht bleiben. Da
die näheren Voraussetzungen über die Einrichtung und Ausfolgnng von Ausweiskarten in den einzelnen
Ländern verschieden sinv, haben die Landesregierungen die Durchführungsbestimmungen zu erlassen.

Höchstpreise.

Die Bewirtschaftung des Getreides, wenn auch in der Form der Kontingentierung, und die Ver¬
brauch sregelung haben die Übernahme des Getreides zu bestimmten Preisen zur Voraussetzung und
Folge. Daß eine staatliche Festsetzung angemessener Getreidepreise im allgemeinen, ganz besonders aber
unter den derzeitigen Verhältnissen die allergrößten Schwierigkeiten bereitet, bedarf keiner besonderen
Hervorhebung. Trotzdem wird auf die Festsetzung von Getreideüberuahmspreifen nicht verzichtet werden
können. Sie sollen im Einvernehmen mit den Landesregierungen, nach Anhörung der Zentral-Preisprüfnngs-
kommission und nach Befragen der landwirtschaftlichen Kreise in Anpassung au die landwirtschaftlichen
Produktionskosten festgesetzt werden. Es ist nicht außer acht zu lassen, daß auch die Getreidepreise in den
Snkzessionsstaaten von einem gewissen Einfluß auf die Festsetzung unserer Getreidepreife sein werden.

Im vergangenen Wirtschaftsjahr waren unter dem Zwang der Versorgungsverhältnisse Frühdrusch¬
prämien zur Einführung gelangt, welche eine möglichst rasche Ablieferung der Überschüsse unmittelbar
nach der Ernte gewährleisten sollten. Als im November 1918 die Mehlversorgung nur mehr auf wenige
Tage reichte, wurde aus denselben Gründen die Wiedereinführung der erhöhten Prämien als Ab¬
lieferungsprämien mit zeitlicher Beschränkung beschlossen. Dieser Beschluß hat * zur Folge gehabt, daß
gerade die lieferungswilligen Landwirte, welche ihr Getreide in den Herbstmonaten abgeliefert hatten,
benachteiligt wurden. Im kommenden Wirtschaftsjahr soll mit denn Prämiensystem vollständig gebrochen
und der einmal festgesetzte Übernahmspreis bis zur neuen Ernte unverändert bleiben.

Ersatzlieferu ngen.

Da mit dem starren System der staatlichen Bewirtschaftung teilweise gebrochen ist, soll der Land¬
wirt unter gewissen Voraussetzungen auch die Möglichkeit haben, an Stelle des Getreides getuästete
Schlachttiere zur Ablieferung zu bringen. Die Voraussetzungen, unter welchen diese Ersatzleistung geliefert
werden kann, bestimmt das Staatsamt für Volksernährung. Durch diese Verfügung soll dem Landwirte
einerseits die Möglichkeit gegeben werden, sein Getreide auch in anderer Form anszunutzen, andrerseits
soll die Fleisch- und Fettproduktion gehoben und hierdurch die Einfuhr dieses teuren Artikels herabgesetzt
werden. Nach den bisherigen Bestimmungen konnte die Behörde, wenn ein Landwirt aus Verschulden
seiner Ablieferungspflicht nicht nachkam, lediglich mit einer Strafvorschreibung Vorgehen. Der Hauptzweck,
die Überschüsse des landwirtschaftlichen Unternehmers zur Versorgung der Bevölkerung heranzuziehen,
ivar damit nicht erreicht. Der Gesetzentwurf sieht daher vor, daß ein Landwirt, welcher aus Verschulden
seiner Getreideablieferungspflicht nicht nachkommt, zur Ersatzleistung in anderen Lebensmitteln heran¬
gezogen werden kann. Naturgemäß soll durch die Lieferung von Ersatzleistungen der Umfang der
Ablieferungspflicht, der durch andere'Vorschriften angeordnet wurde, nicht berührt werden.

Strafe n.

Die Bestrafung der Übertretung des Gesetzes oder der auf Grund desselben erlassenen Anordnungen
fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der politischen Bezirksbehörden. Hiermit soll die Überlastung der
Gerichte vermieden . und die Straftätigkeit jenen Behörden zugeftanden werden, welche in der Lage
sind, aus ihrem eigenen Dienstvollzuge die Übertretungen wahrzunehmen. Als wirksames Mittel zur
Ahndung von Übertretungen sollen nebst der Arrest- und Geldstrafe auch der Verfall der Sachen, aus
die sich die strafbare Handlung bezieht, und zwar bei vorsätzlicher Nichtablieferung obligatorisch, bei den
anderen Übertretungen fakultativ, und zwar gleichfalls von der politischen Bezirksbehörde ausgesprochen
werden.
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Außerkraftsetzung von Verordnungen.

Durch das Gesetz und durch die auf Grund desselben erlassene Bollzugsanweisung haben alle
Verordnungen außer Kraft zu treten, welche bisher den Verkehr mit Getreide, die Verwendung des
Getreides zu Futterzwecken, den Verfall von Getreide, den Verkehr mit Schrotmühlen und den Ver¬
brauch geregelt haben.

Wien, Ende Mai 1919.

i
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Übersicht über Getreideernten
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und Getreideaufbringung.
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